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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firmengruppe SIGMA 
(SIGMA Gesellschaft für Systementwicklung und Datenverarbeitung mbH Chemnitz, 

SIGMA Software und Consulting GmbH Chemnitz 

und SIGMA IT-Security und Infrastruktur GmbH) 
 

 

I. Allgemeines 

 

1. Allen Lieferungen und Leistungen (egal ob Hardware- und Software-
überlassung oder Implementierung) liegen diese Bedingungen sowie 
etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zu Grunde. Die den 

Softwareprodukten beiliegenden Lizenzbedingungen der Hersteller 
sind Teil der nachfolgend geregelten Überlassungsbedingungen des 

Lieferers. Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden 
auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt und auch nicht 
mangels ausdrücklichen Widerspruchs des Lieferers. Ein Vertrag 

kommt – mangels besonderer Vereinbarung – mit der schriftlichen 
Auftragsbestätigung des Lieferers zustande. 
 

2. Die Angebote des Lieferanten sind unverbindlich. Die technischen 
Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen 

oder Werbematerial werden nur aufgrund ausdrücklicher schriftlich-
er Einbeziehung in den Vertrag Vertragsbestandteil und sind keine 
Zusicherung von Eigenschaften, es sei denn, der Lieferant bestätigt 

diese ausdrücklich als zugesichert. Die in den Beschreibungen ent-
haltenen Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind 
nur annähernd maßgebend, wenn sie nicht ausdrücklich als ver-

bindlich bezeichnet sind. 
 

3. Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeich-
nungen u. ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art – auch 
in elektronischer Form – Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen 

Dritten nicht zugänglich gemacht werden.  
 

4. Der Lieferant kann sämtliche seiner Leistungen durch Dritte erbring-
en lassen, soweit er dies dem Kunden vor Leistungserbringung an-
kündigt, er die fachliche Qualifikation des Dritten mit geeigneten Un-

terlagen nachweist und die Erbringung der Leistung durch den Dritt-en 
für den Kunden zumutbar ist. 
 

5. Software- und Hardwaredokumentationen schuldet und liefert der 
Lieferant ausschließlich in elektronischer Form. 

 
II. Rücktritt 

 

Der Lieferant kann vom Vertrag zurücktreten, wenn 
 

1. der Kunde falsche Angaben über seine Kreditwürdigkeit gemacht hat 

und sich die Angabe auf eine für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
bedeutungsvolle Tatsache bezieht oder  

 
2. die Kreditwürdigkeit entfällt und der Kunde trotz Aufforderung zur 

Zahlung Zug um Zug oder zur Sicherheitsleistung nicht bereit ist oder  

 
3. der Lieferant infolge einer von ihm nicht zur vertretenden Nichtbe-

lieferung durch einen Vorlieferanten nicht lieferfähig ist, obwohl der 

Lieferant alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, die Zu-
liefergegenstände zu beschaffen. Der Lieferant wird in diesem Falle 

den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren 
und etwaige bereits empfangene Gegenleistungen dem Besteller un-
verzüglich erstatten.  

 

 
 

 
 
 

 
III. Schulungsleistungen 

 

Die folgenden Regelungen werden ausschließlich für Aufträge mit Standard-
schulungen angewendet. Nicht von den Regelungen betroffen sind Individual-

schulungen in Dienstleistungspaketen zur Hard- oder Softwareeinführung. 
 

1. Die Vereinbarung über die Durchführung von Schulungsleistungen er-
folgt unter der Bedingung, dass die vom Lieferanten benannte Min-
destteilnehmerzahl erreicht wird. 

 
2. Der Inhalt der Schulungsleistungen ergibt sich aus dem jeweiligen 

Schulungsprogramm. Der Kunde hat keinen Anspruch auf ein be-

stimmtes Schulungspersonal. Schulungsort und –zeitraum können aus 
wichtigem Grund vom Lieferanten geändert werden, soweit dies für 

den Kunden zumutbar ist. 
 

3. Der Kunde kann bis spätestens 2 Wochen vor Schulungsbeginn durch 

schriftliche Erklärung vom Vertrag über die Schulungsleistungen zu-
rücktreten. Nimmt der Kunde an der Schulung nicht teil und hat er den 
Rücktritt nicht rechtzeitig erklärt, so hat er die Hälfte der verein-barten 

Vergütung zu entrichten, es sei denn, der Kunde weist einen 
geringeren Schaden des Lieferanten nach. Nimmt der Kunde an der 

Schulung nicht teil und hat den Rücktritt nicht bis einen Tag vor 
Schulungsbeginn erklärt, so hat er die volle vereinbarte Vergütung zu 
entrichten, es sei denn, der Kunde weist einen geringeren Schaden des 

Lieferanten nach.    
 

IV. Softwareüberlassung 

 

Soweit im Zusammenhang mit der Softwareüberlassung keine gesonderte Li-

zenzvereinbarung abgeschlossen wurde und dies auch im Bestellschein bzw. 
der Auftragsbestätigung nicht spezieller geregelt ist, gelten nachfolgende Be-
stimmungen: 

 
1. Der Lieferant räumt dem Besteller ein nicht ausschließliches, nicht 

übertragbares, zeitlich unbegrenztes Recht ein, die gelieferte Soft-
ware einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Ver-
wendung auf dem im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung be-

stimmten Gerät und die dort bestimmte Anzahl von Benutzern über-
lassen.   

 

2. Der Besteller darf die Software nur im gesetzlichen Umfang (§§ 69 a ff 
UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Ob-

jektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, 
Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu 
entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des 

Lieferers zu verändern. 
 

3. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen 

einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferer bzw. beim 
Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. 

 
4. Verstößt der Kunde gegen eine der vorgenannten Bestimmungen der 

Ziffer IV. oder gegen etwaige die Softwarenutzung betreffende Re-

gelungen im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung oder der ge-
sonderten Lizenzvereinbarung oder den Lizenzbedingungen des Her-

stellers, so kann der Lieferer das dem Kunden eingeräumte Nutz-
ungsrecht nach erfolgloser angemessener Nachfristsetzung mit so-
fortiger Wirkung schriftlich kündigen, ohne dass die Lizenzgebühr zu-

rückerstattet wird. 
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V. Mitwirkungspflichten des Kunden 

 

1. Soweit bei Hardware- und Softwareüberlassung oder Implementier-
ung vom Lieferant auch Supportleistungen erbracht werden sollen, ist 

der Kunde zur ordnungsgemäßen Benutzung der Programme und 
deren Sicherung verpflichtet. Das verwendete Zubehör (z. B. Daten-
träger) muss den entsprechenden Qualitätsanforderungen  genügen. 

 
2. Sofern seitens des Lieferanten Supportleistungen geschuldet sind, darf 

der Lieferant diese grundsätzlich im Wege der Fernwartung er-

bringen. Der Kunde wird hierzu eine entsprechende Remote Support-
Plattform (RSP) des Softwareherstellers für die Erbringung von Pfle-

geleistungen durch den Lieferanten oder den Softwarehersteller im-
plementieren (lassen). Sofern der Kunde keine Fern- sondern eine 
Vorortwartung wünscht, ist er verpflichtet, die daraus entstehenden 

und im jeweiligen Vertragsangebot ersichtlichen Mehrkosten zu trag-
en. 

 
3. Sofern der Lieferant sich vertraglich lediglich zur Softwarepflege ohne 

vorherige Überlassung von Hardware und/oder Software verpflichtet 

hatte, gewährleistet der Kunde eine den technischen Standards ent-
sprechende Hardware, Datenbank, Betriebssystemversion und Inter-
netverbindung für einen Remote-Support durch den Lieferanten oder 

den Softwarehersteller sowie eine gültige Lizenz für die Nutzung von 
Browser-Software. Vorstehende Ziffer 2. Satz  2 gilt entsprechend. 

 
4. Der Kunde ist verpflichtet, seine Dokumente und Daten in geeigneter 

Form regelmäßig zu speichern. Er hat zu gewährleisten, dass nach 

einem technischen Störfall der letzte aktuelle Speicherstatus vor dem 
Störfall zur Verfügung steht, da sonst eine Widerherstellung der Dat-
en und Dokumente durch den Lieferer unmöglich ist. 

 

VI. Preise und Zahlungsbedingungen 

 

1. Es gelten die Preise gemäß Vereinbarung im Bestellschein bzw. der 
Auftragsbestätigung. Ist im Bestellschein bzw. der Auftragsbestäti-

gung kein Preis bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses gültigen Preise gemäß Preisliste des Lieferanten. Sofern 

nichts anderes vereinbart ist, gelten die Preise ab Sitz des Lieferant-en. 
Zu den Preisen kommen die Mehrwertsteuer in der jeweiligen ge-
setzlichen Höhe und anderweitige länderspezifische Abgaben bei 

Auslandslieferung und Auslandsleistungen sowie Verpackungs- und 
Transportkosten und Kosten der Transportversicherung hinzu.  

 

In Geräte- und Softwarepreisen sind Vergütungen für Datenträger, 
Betriebsmittel, Zubehör, Installation, Einweisung, Schulung und Rei-

sekosten nebst Wegezeiten nicht enthalten und werden gesondert 
berechnet.  

 

2. Die Rechnungen des Lieferanten sind innerhalb von 10 Tagen ab Aus-
stellung ohne Abzug zu zahlen. 
Teilleistungen werden mit ihrer Ablieferung in Rechnung gestellt.  

Bei Mitnahmekäufen ist der Rechnungsbetrag sofort bar fällig.  
Bei Bestellungen durch Neukunden hat der Kunde binnen 7 Tagen nach 

Auftragsbestätigung eine Vorauszahlung in Höhe von 10 % des Preises 
der Liefergegenstände zu zahlen. Die Vergütung für Schul-
ungsleistungen ist zu 50 % bei Anmeldung und zu 50 % bei Beginn der 

Schulungsleistung fällig. 
 

3. Stimmt der Lieferant nach Zustandekommen des Liefervertrages der 
Übertragung dieses Vertrages vom Kunden auf ein Leasingunter-
nehmen zu, so hat der Kunde für den Zeitraum der vorgesehenen Ab-

lieferung des Liefergegenstandes bis zum Zustandekommen der Ein-
trittsvereinbarung zwischen dem Lieferanten und dem Leasingun-
ternehmen Zinsen in entsprechender Anwendung von Nr. VI. 6. zu 

leisten.  
 

4. Der Lieferant behält sich das Recht vor, bei einer Lieferzeit von mehr 
als 4 Monaten die Preise entsprechend den eingetretenen Kosten- 
 

 

5. steigerungen aufgrund von Personalkosten-, Arbeitsmittel- oder Mat-
erialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 4,5 

% des vereinbarten Preises, so hat der Kunde, wenn er nicht Kauf-
mann ist, ein Rücktrittsrecht, das binnen einer Woche nach Zugang der 

Erhöhungsmitteilung schriftlich auszuüben ist.  
 

6. Alle Forderungen des Lieferanten werden sofort fällig, wenn die Zahl-

ungstermine und –fristen ohne Grund nicht eingehalten werden oder 
dem Lieferanten eine wesentliche Verschlechterung der Vermögens-
verhältnisse des Kunden bekannt wird. Die Bestimmung gem. Nr. 3. 

bleibt unberührt.   
 

7. Kommt der Kunde mit Zahlungen in Verzug, werden Verzugszinsen in 
Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. 
berechnet. Die Verzugszinsen sind höher oder niedriger anzusetzen, 

wenn der Lieferant eine Belastung mit einem höheren Zinssatz oder 
der Kunde eine geringere Belastung nachweist.  

 
8. Der Kunde darf gegen Preis- bzw. Vergütungsforderungen des Liefer-

anten nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ford-

erungen oder mit Forderungen aufrechnen, die rechtshängig und ent-
scheidungsreif sind. Ist der Kunde Kaufmann, kann er ein Zurückbe-
haltungsrecht nur in den Fällen unbestrittener oder rechtskräftig fest-

gestellter oder rechtshängiger und entscheidungsreifer Ansprüche 
geltend machen.    

 
VII. Lieferzeit, Lieferverzögerung 

 

1. Konstruktions- oder Formänderungen der Liefergegenstände, Ab-
weichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfanges bleib-
en während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Liefergegenstände 

nicht erheblich geändert werden, und die Änderungen für den Kun-
den zumutbar sind.  

 
2. Der Lieferant behält sich ausdrücklich das Recht zu Teillieferungen und 

–leistungen und deren Inrechnungstellung vor, wenn dies unter 

Berücksichtigung der Interessen des Lieferanten für den Kunden zu-
mutbar ist.  

 
3. Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich, soweit der Liefer-

ant sie nicht ausdrücklich als verbindlich zugesagt hat. Lieferfristen 

beginnen mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Lieferfristen 
sind eingehalten, wenn der Liefergegenstand innerhalb der Frist zum 
Versand kommt. Höhere Gewalt oder beim Lieferanten oder dessen 

Vorlieferanten eintretende Betriebsstörungen infolge Aufruhr, Streit, 
Aussperrung, die den Lieferanten oder dessen Vorlieferanten ohne 

eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, die Liefergegen-
stände zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist 
zu liefern, oder die Leistung zu erbringen, verändern die verein-barten 

Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände 
bedingten Liefer- bzw. Leistungsstörungen. Führt eine entsprechende 
Störung zu einem Leistungsaufschub von mehr als 3 Monaten, kann 

der Kunde vom Vertrag über den betreffenden Liefergegenstand bzw. 
die betreffende Leistung zurücktreten. 

 
4. Die Einhaltung der Liefer- bzw. Leistungsverpflichtung setzt die recht-

zeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kun-

den voraus. Die Einhaltung der Liefer- bzw. Leistungspflichten setzt im 
Falle einer Software- oder Hardwareimplementierung weiter voraus, 

dass der Kunde alle notwendigen Vorarbeiten für die Installation, wie 
z. B. Kabelverlegung, Setzen von Steckdosen, rechtzeitig vor Lief-
erbeginn des Lieferers ausgeführt hat. Soweit dem Lieferer durch 

fehlerhafte oder unzureichende Vorarbeiten des Kunden Mehrauf-
wendungen entstehen, trägt diese der Kunde. Sind die Vorarbeiten 
nicht rechtzeitig ausgeführt worden, so verlängert sich die Ausführ-

ungsfrist für den Lieferer um die Dauer der vom Kunden verursachten 
Verzögerung zzgl. eines Zuschlages für die (Wieder-)Aufnahme der 

Arbeiten durch den Lieferer. 
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5. Der Kunde kann 8 Wochen nach schuldhaftem Überschreiten eines 
verbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den 

Lieferanten schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu 
liefern mit dem Hinweis, dass er die Übernahme des vom Verzug be-

troffenen Liefergegenstandes nach Ablauf der Frist ablehne. Mit dem 
Zugang der Aufforderung kommt der Lieferant in Verzug.  

 

6. Bei Unterstützungsleistungen des Lieferanten ist der Lieferant nur für 
die Unterstützungsleistung und der Kunde für das Gesamtergebnis 
verantwortlich.   

 
7. Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn 

dem Lieferer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang end-gültig 
unmöglich wird. Der Besteller kann darüber hinaus vom Ver-trag 
zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der 

Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der 
Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der 

Besteller den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu 
zahlen.  
Dasselbe gilt bei Unvermögen des Lieferers. Im Übrigen gilt Abschnitt 

XIII. 2. 
 

Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annah-

meverzuges ein oder ist der Besteller für diese Umstände allein oder 
weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zu Gegenleistung ver-

pflichtet.  
 

8. Setzt der Besteller dem Lieferer – unter Berücksichtigung der gesetz-

lichen Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur 
Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im Rah-
men der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt.  

 
Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich 

nach Abschnitt XIII. 2. dieser Bedingungen.  
 

VIII. Gefahrübergang, Abnahme 

 
1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das 

Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen 
erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z. B. Versand-
kosten oder Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. Soweit 

eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergang 
maßgebend. Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise 
nach der Meldung des Lieferers über die Abnahmebereitschaft durch-

geführt werden. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines 
nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern.  

 
2. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infol-

ge von Umständen, die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die 

Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereit-
schaft auf den Besteller über. Der Lieferer verpflichtet sich, auf Kost-
en des Bestellers die Versicherungen abzuschließen, die dieser ver-

langt.  
 

3. Teillieferungen sind zulässig soweit für den Besteller zumutbar.  
 
IX. Beanstandungen und Mängelrügen 

 

1. Erkennbare Sachmängel sind vom Besteller unverzüglich, spätestens 

15 Tage nach Empfang der Ware schriftlich zu rügen. Kartonaufkleb-
er, Inhaltsetiketten und der Sendung beiliegende Kontrollzettel sind 
mit der Rüge einzusenden. Andere Sachmängel sind vom Besteller 

unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. 
 

2. Maßgeblich ist jeweils der Eingang der Rüge beim Lieferanten. 

 
3. Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferant berechtigt, die 

ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen, 
es sei denn, der Besteller weist nach, dass ihn kein Verschulden 
hinsichtlich der unberechtigten Mängelrüge trifft. 

4. Bei nicht rechtzeitiger Rüge des Sachmangels sind Sachmängelan-
sprüche ausgeschlossen. 

 
5. Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen uner-

heblicher Mängel nicht verweigern. 
 

X. Eigentumsvorbehalt 

 
1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis 

zum Eingang aller Zahlungen sämtlicher Forderungen aus der Ge-

schäftsverbindung vor.  
 

2. Wird die Vorbehaltsware durch Verbindung Bestandteil einer neuen 
Sache, die dem Besteller gehört, so gilt als vereinbart, dass der Be-
steller dem Lieferer Miteigentum an der neuen Sache überträgt und 

diese unentgeltlich für den Lieferer verwahrt. Der Eigentumsanteil des 
Lieferers bestimmt sich nach dem Verhältnis des Wertes der Vor-

behaltsware zum Wert der neuen Sache.  
 

3. Der Besteller tritt dem Lieferer schon jetzt alle Forderungen ab, die aus 

dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware gegen seine Abnahme 
entstehen. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderer Ware, die 
dem Lieferer nicht gehört, weiterverkauft, so tritt der Besteller dem 

Lieferer den Teil aus der Forderung ab, der dem Rechnungsbe-trag der 
Vorbehaltsware entspricht. Wird Vorbehaltsware weiterver-kauft, die 

dem Lieferer nur anteilig gehört, so bemisst sich der an den Lieferer 
abgetretene Teil der aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderung 
nach dem Eigentumsanteil des Lieferers.  

 
4. Der Besteller bleibt widerruflich ermächtigt, die Forderungen aus dem 

Weiterverkauf einzuziehen. Auf Verlangen hat er die Abtretung seinen 

Abnehmern anzuzeigen und dem Lieferer alle Auskünfte zu geben und 
Unterlagen auszuhändigen, die der Lieferer zur Geltend-machung 

seiner Rechte benötigt.  
 

5. Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen inso-

weit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr 
als 10 % übersteigt.  

 
6. Soweit zwingende Rechtsvorschriften des jeweiligen Staates einen 

Vorbehalt im Sinne X. Ziffer 1. bis 5. nicht vorsehen, jedoch andere 

Rechte zur Sicherung der Forderungen aus Rechnungen des Liefer-
anten kennen, behält sich der Lieferer diese vor. Der Besteller ist ver-
pflichtet, bei Maßnahmen mitzuwirken, die dem Lieferer zum Schutz 

seines Eigentumsrechts oder eines sonstigen an dessen Stelle treten-
des Rechts an der Vorbehaltsware zustehen.  

 
7. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Be-

stellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden 

zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versich-erung 
nachweislich abgeschlossen hat.  

 

8. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur 
Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder 

sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er den Lieferer unverzüglich 
davon zu benachrichtigen.  

 

9. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegen-

standes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe 
verpflichtet.  

 

10. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den 
Lieferer vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des 
Liefergegenstandes zu verlangen.  

 
XI. Mängelansprüche 

 

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche – vorbehaltlich Abschnitt XIII. – Gewähr wie folgt:  
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Sachmängel:  
 

1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Lieferers nach-
zubessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor dem 

Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. 
Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich zu mel-
den. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers.  

 
2. Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nach-

besserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständi-

gung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geb-
en; anderenfalls ist der Lieferer von der Haftung für die daraus ent-

stehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung 
der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer 
Schäden, wobei der Lieferer sofort zu verständigen ist, hat der Be-

steller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu 
lassen und vom Lieferer Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu 

verlangen.    
 

3. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden 

unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer – soweit sich die Bean-
standung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes 
einschließlich des Versandes. Er trägt außerdem die Kosten des Aus- 

und Einbaus sowie die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung der 
notwendigen Monteure und Hilfskräfte einschließlich Fahrtkosten, 

soweit hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung des Lieferers 
eintritt.  

 

4. Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht 
zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der Lieferer – unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte angemess-

ene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines 
Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher 

Mangel vor, steht dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des 
Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises 
bleibt ansonsten ausgeschlossen.  

Weitere Ansprüche bestimmen sich nach XIII. 2. dieser Bedingungen.  
 

5. Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen:  
 

a) Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Mon-

tage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, na-
türliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, 

mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, 
elektrochemische oder elektrische Einflüsse – sofern sie nicht vom 

Lieferer zu verantworten sind. 
 

b) Datenverlust beim Kunden infolge eines vom Lieferer zu vertret-

enden Mangels, wenn der Kunde entgegen seiner Pflichten aus V. 
Ziffer 4. seine Daten nicht regelmäßig und ordnungsgemäß ge-
speichert hatte und nur deshalb eine Widerherstellung unmög-

lich ist 
 

6. Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht kei-
ne Haftung des Lieferers für die daraus entstehenden Folgen. Gleich-
es gilt für ohne vorherige Zustimmung des Lieferers vorgenommene 

Änderungen des Liefergegenstandes.  
 

Rechtsmängel:  
 

7. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von ge-

werblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland und hat der 
Lieferer dies ausschließlich zu vertreten, wird der Lieferer auf sei-ne 
Kosten dem Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren Ge-brauch 

verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Besteller 
zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletz-

ung nicht mehr besteht.  
 
 

Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in ange-
messener Frist nicht möglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Ver-

trag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch 
dem Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu.  

 
Darüber hinaus wird der Lieferer den Besteller von unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden 

Schutzrechtsinhaber freistellen. 
 

8. Die in Abschnitt XI. 7. genannten Verpflichtungen des Lieferers sind 

vorbehaltlich Abschnitt XIII. 2. für den Fall der Schutz- oder Urheber-
rechtsverletzung abschließend.  

 
Sie bestehen nur, wenn  

 

 der Besteller den Lieferer unverzüglich von geltend gemachten 
Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet,  

 
 der Besteller den Lieferer in angemessenem Umfang bei der Ab-

wehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. dem 

Lieferer die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß 
Abschnitt XI. 7. ermöglicht,  
 

 dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außerge-
richtlicher Regelungen vorbehalten bleiben,  

 

 der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers be-
ruht und  

 

 die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der 
Besteller den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in 
einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.   

 
XII. Herstellergarantien 

 
Ist der Lieferant nicht Hersteller eines Liefergegenstandes und bietet der Her-
steller dem Kunden des Lieferanten eine über die Gewährleistung hinausgeh-

ende selbständige Herstellergarantie, wird der Lieferant den Kunden hierüber 
informieren und ihm auf dessen Wunsch die Garantieunterlagen aushändigen. 

Für die Erfüllung der Garantieleistung des Herstellers steht der Lieferant nicht 
ein.  
 

XIII. Haftung 

 

1. Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferers infolge 

unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Ver-
tragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die 

Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen – insbeson-
dere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes – 
vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelt-

en unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelung-
en der Abschnitte XI. und XIII. 2. entsprechend.  

 

2. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, 
haftet der Lieferer – aus welchen Rechtsgründen auch immer – nur  

 
a) bei Vorsatz,  

 

b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender 
Angestellter,  

 
c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,  

 

d) bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen oder deren Abwes-
enheit er garantiert hat, 

e) bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaft-

ungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten 
Gegenständen gehaftet wird.  
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Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der 
Lieferer, auch bei grober Fahrlässigkeit nichtleitender Angestellter und 

bei leichter Fahrlässigkeit, in letzteren Fall begrenzt auf den ver-
tragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden, der im 

angemessenen Verhältnis zum Wert des Liefergegenstandes stehen 
muss.  

 

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.    
 

XIV. Verjährung 

 

Mängelansprüche verjähren innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung bzw. 

Abnahme. Für Schadensersatzansprüche nach XIII. 2. a-e gelten die gesetz-
lichen Fristen.  
 

XV. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Schlussbestimmungen 

 

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und Besteller gilt 
ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien 
untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 
2. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der 

Lieferer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu 

erheben.  
 

3. Erfüllungsort ist Chemnitz, für pc Scholz GmbH Dresden. 
 

4. Ist der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 

öffentlich rechtliches Sondervermögen, so sind die nach diesen Be-
dingungen einem Kaufmann gegenüber anzuwendenden Bestimm-
ungen gleichfalls anzuwenden. 

 
5. Der Kunde darf seine Rechte und Pflichten aus dem zu diesen Be-

dingungen abgeschlossenen Vertrag nur mit schriftlicher Zustimmung 
des Lieferanten übertragen. Gleiches gilt für die Abtretung seiner 
Rechte aus diesem Vertrag. 

  

6. Der Kunde hat seinen Wohnsitz- oder Sitzwechsel sowie Änderungen 
in der Rechtsform und den Haftungsverhältnissen seines Unter-

nehmens dem Lieferanten unverzüglich anzuzeigen.  
 

7. Hat der Kunde seinen (Wohn-)Sitz außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, aber innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, ist er zur 
Einhaltung der umsatzsteuerrechtlichen Bestimmungen der Eu-

ropäischen Gemeinschaft verpflichtet. Der Kunde ist verpflichtet, 
seine Umsatzsteueridentifikationsnummer dem Lieferanten be-
kanntzugeben und die notwendigen Auskünfte bezüglich seiner Un-

ternehmereigenschaft, der Verwendung des Transports der Lieferge-
genstände und der statistischen Meldepflicht an den Lieferanten zu 

erteilen. 
 

8. Der Kunde willigt hiermit ein, dass im Rahmen der Vertrags- und Ge-

schäftsbeziehung bekanntgewordene Daten im Sinne des Daten-
schutzgesetzes vom Lieferanten gespeichert werden, soweit dies zur 

Durchführung des Vertrages, insbesondere zur Auftragsabwicklung 
und Kundenbetreuung notwendig ist, wobei die Interessen des Kund-
en zu berücksichtigen sind. 

 

XVI. Salvatorische Klausel 

 

1. Wenn der zu diesen Bedingungen abgeschlossene Vertrag eine Lücke 
enthält oder eine Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam ist oder 

wird, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 
 

2. Beruht die Unwirksamkeit nicht auf einem Verstoß gegen §§ 305 ff 

BGB, gilt anstelle der fehlenden oder unwirksamen Bestimmung eine 
Bestimmung als vereinbart, die dem von den Vertragspartnern ur-
sprünglich beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck der fehlenden oder 

unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 
 

3. Der Vertrag ist jedoch in vollem Umfang unwirksam, wenn das Fest-
halten an ihn auch unter Berücksichtigung der gemäß Nr. XVI. 2. vor-
gesehenen Änderung eine unzumutbare Härte für einen Vertrags-

partner darstellen würde.  
 


